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Betreff

Solarenergie auf Parkplätzen

Sachverhalt:

Seit dem 01. Januar 2022 gilt gem. § 8 (2) BauO NRW bei Neubauten, dass die Einrichtung von
Solaranlagen an geeigneten offenen Parkplätzen von Nicht-Wohngebäuden (z.B. Bürogebäuden
und größeren Geschäften) ab einer Größe von 35 Stellplätzen verpflichtend ist. Alternativ wäre die
Installation einer solarthermischen Anlage zur Wärmegewinnung möglich.

Gerade in Sankt Augustin kann ein hohes Potenzial für derartige Anlagen vermutet werden,
insbesondere auch im Bestand.

Fragen:

1. Wird diese Regelung des § 8 Abs. 2 BauO NRW von der Verwaltung bei der
Beurteilung entsprechender Bauvorhaben angewandt?

2. Welche Bauvorhaben, die unter § 8 Abs. 2 BauO NRW fallen, befinden sich aktuell in
Erarbeitung bzw. sind absehbar?

gez. Karl Stiefelhagen gez. Martin Metz gez. Ria Roth gez. Christian Günther

Ihr/e Gesprächspartner/in: Karl Stiefelhagen, Martin Metz


